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§ 1  

Geltungsbereich der Prüfungsordnung 

Diese Prüfungsordnung gilt für das Studium im englischsprachigen Bachelorstudiengang 

Sustainable Agriculture an der Fakultät Life Science der Hochschule Rhein-Waal in Ergänzung 

der Rahmenprüfungsordnung der Hochschule Rhein-Waal. Sie regelt sowohl das 

grundständige, siebensemestrige Studium (grundständiger Studiengang) als auch das das 

berufsbegleitende, neunsemestrige Studium.  

 

§ 2  

Ziel des Studiums; Zweck der Prüfung; Bachelorgrad 

(1) Die Bachelorprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss. Das Ziel des Studiums 

ist in § 3 RPO beschrieben. Insbesondere soll das Studium auf der Grundlage 

wissenschaftlicher Erkenntnisse anwendungsbezogene Inhalte vermitteln und dazu 

befähigen, agrarwissenschaftliche, naturwissenschaftliche, sozialwissenschaftliche und 

wirtschaftswissenschaftliche Methoden anzuwenden, praxisgerechte Problemlösungen für 

eine international vernetzte nachhaltige Landwirtschaft zu erarbeiten und dabei außerfachliche 

Bezüge zu beachten. Die weitgehende Beherrschung der englischen Sprache ist dabei 

Grundlage für die im Verlauf des Studiums kontinuierlich angestrebte Vertiefung und 

Erweiterung der fachsprachlichen Kenntnisse und daher Voraussetzung für die Bewältigung 

des Studiums. 

(2) Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung wird der akademische Grad „Bachelor of 

Science“, abgekürzt „B. Sc.“, verliehen. 

 

§ 3  

Studienvoraussetzungen 

(1) Die allgemeinen Studienvoraussetzungen sind in § 4 RPO geregelt. 

(2) Die Einschreibung wird versagt, wenn die Studienbewerberin oder der Studienbewerber 

in einem Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes, der eine 

erhebliche inhaltliche Nähe zum vorliegenden Studiengang aufweist, eine nach der vorliegen-

den Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden hat.  

(3)  Für den Nachweis ausreichender Kenntnisse der englischen Sprache gilt 

§ 4 Abs. 5a RPO.  

(4) Auf Antrag kann auf den Nachweis ausreichender Kenntnisse der englischen Sprache 

durch ein Zertifikat gemäß Absatz 3 verzichtet werden. Der Antrag ist in der Regel dann 

begründet, wenn die zur Hochschulzulassung führende Prüfung bereits englischsprachig war 

und in einem der in dem Anhang 1 aufgelisteten englischsprachigen Länder stattgefunden hat. 

Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss. 

§ 4  

Grundpraktikum 

Auf den Nachweis eines Grundpraktikums i.S.d. § 4 Abs. 3 RPO wird verzichtet. 
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§ 5  

Studienaufbau; Studienvolumen; Studienverlauf 

(1) Das Studienvolumen beträgt 131 Semesterwochenstunden. 

(2) Die Teilnahme an im Curriculum ausgewiesenen Exkursionen, Sprachkursen, Praktika o-

der praktischen Übungen ist verpflichtend. Die betroffenen Veranstaltungen sind zur Kennt-

lichmachung im Curriculum mit einem „*“ versehen.  

(2a) Die Teilnahmeverpflichtung aus Absatz 2 ist erfüllt, wenn mindestens 75% der Veranstal-

tung besucht wurde. Die Teilnahme wird durch ein Testat gemäß § 20 Abs. 2 RPO erteilt. 

Konnte die Teilnahmeverpflichtung gemäß Satz 1 in begründeten Fällen, insbesondere auf-

grund längerer Krankheit, Schwangerschaft oder Stillzeit, nicht erfüllt werden, entscheidet die 

oder der Modulverantwortliche auf Antrag darüber, ob und wie das Versäumte nachgeholt wer-

den kann. Für die Gewährung eines Nachteilsausgleichs gilt § 16 Abs. 4 RPO. 

(3) Ein Kreditpunkt (ECTS-Punkt) nach den Vereinbarungen des European Credit Transfer 

Accumulation Systems (ECTS) entspricht einem Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden. Den Mo-

dulen des Studiengangs sind nach § 6 Abs. 5 RPO in der Summe 210 Kreditpunkte zugeord-

net. 

(4) Entfällt.  

(5) Im berufsbegleitenden Studiengang übt der/die Studierende parallel zum Studium sei-

nen/ihren Beruf aus. Die Regelstudienzeit des berufsbegleitenden Studiengangs verlängert 

sich gegenüber dem grundständigen Studiengang auf neun Semester.  

(6) Alles Nähere zum Aufbau des Studiums sowie zu Art, Form und Umfang der Module ergibt 

sich aus dem als Anlage beigefügten Prüfungs- und Studienplan. Einzelheiten zu Qualifikati-

onszielen, Lehrinhalten und den in der Regel zu wählenden Prüfungsformen sind im Modul-

handbuch festgelegt, das im Sekretariat der Fakultät für alle Lehrenden und Studierenden zur 

Einsichtnahme ausliegt. 

(7) Die Prüfungsleistungen werden studienbegleitend absolviert. Bei der Anmeldung zu den 

Prüfungsleistungen sind die Zulassungsvoraussetzungen nachzuweisen und zwar der Nach-

weis über bereits absolvierte Module/Modulprüfungen, soweit diese im Anhang als Vorausset-

zung für das Absolvieren des weiteren Moduls bzw. für die Anmeldung zur Teilnahme an 

Lehrveranstaltungen dieses Modules genannt sind. 

(8) Ergänzend zu den Voraussetzungen der RPO zur Zulassung zum Praxis- oder Auslands-

studiensemester (§ 21 Abs. 2 RPO) hat der/die Studierende das erfolgreiche Absolvieren 

sämtlicher Module/Modulprüfungen des 1. Studienjahres des Studiengangs nachzuweisen. 

 

§ 6  

Umfang studienbegleitender Prüfungen 

(1) Die Bearbeitungszeit einer Klausurarbeit ist abhängig vom Semesterwochenstunden-um-

fang der jeweiligen Lehrveranstaltung. Als Richtwert gilt die Dauer von 60 Minuten je zwei 

Semesterwochenstunden. 

(2) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt mindestens 30 und höchstens 45 Minuten. 

(3) Der Umfang einer Studien-, Projekt- oder Hausarbeit soll 30 Seiten DIN A4 (Textteil) nicht 

überschreiten. 
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(4) Einzelne studienbegleitende Prüfungen können auf Antrag in begründeten Fällen auch in 

deutscher Sprache abgelegt werden. Der Antrag ist spätestens mit der Prüfungsanmeldung 

an den Prüfungsausschuss zu richten. Die Entscheidung ergeht zusammen mit der Zulassung 

zur jeweiligen Prüfung. 

 

§ 7  

Umfang und Form der Bachelorarbeit 

(1) Der Umfang des schriftlichen Teils der Bachelorarbeit soll in der Regel 40 DIN-A4-Seiten 

nicht unterschreiten und 100 DIN-A4-Seiten nicht überschreiten. Neben der Textfassung kön-

nen zur Ausarbeitung andere Medien herangezogen werden, sofern sie nach Maßgabe der 

Aufgabenstellung für die Dokumentation der Arbeit geeignet und hilfreich sind. In diesem Fall 

kann von dem unteren Richtwert für den Umfang des schriftlichen Teils abgewichen werden. 

(2) Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der 

als Einzelleistung zu bewertende Beitrag aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen 

oder anderen Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar 

und bewertbar ist und die Anforderungen nach § 23 Abs. 1 RPO erfüllt.  

(3) Abweichend von § 25 Absatz 2 RPO beträgt die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit im 

berufsbegleitenden Studium sechs Monate. 

(4) Die Bachelorarbeit kann auf Antrag im begründeten Fall auch in deutscher Sprache ab-

gelegt werden. Der Antrag ist spätestens mit der Prüfungsanmeldung an den Prüfungsaus-

schuss zu richten. Die Entscheidung ergeht zusammen mit der Zulassung zur Bachelorarbeit. 

 

§ 8  

Zulassung zur Bachelorprüfung und zum Kolloquium 

(1) Ergänzend zu den Voraussetzungen der RPO zur Zulassung zur Bachelorarbeit 

(§ 24 Abs. 1 RPO) hat der/die Studierende den Erwerb von 180 Kreditpunkten vorzuweisen. 

(2) Ergänzend zu den Voraussetzungen der RPO zur Zulassung zum Kolloquium 

(§ 27 Abs. 2 RPO) hat der/die Studierende den Erwerb von 207 Kreditpunkten vorzuweisen. 

 

§ 9  

Zuerkennung von Kreditpunkten für Bachelorarbeit und Kolloquium 

(1) Für das Bestehen der Bachelorarbeit werden zwölf Kreditpunkte zuerkannt. 

(2) Für das Bestehen des Kolloquiums werden drei Kreditpunkte zuerkannt. 

 

§ 10  

Verleihung des Bachelorgrades  

Mit der Aushändigung der Bachelorurkunde gemäß § 30 Abs. 1 RPO wird die Verleihung des 

Bachelorgrades gemäß § 2 Abs. 2 beurkundet. 
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§ 11  

Inkrafttreten/Übergangsregelung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mittei-

lungen der Hochschule Rhein-Waal in Kraft. Sie gilt für Studierende, die ab dem Wintersemes-

ter 2026/2027 erstmals im Bachelorstudiengang Sustainable Agriculture der Fakultät Life 

Science der Hochschule Rhein-Waal immatrikuliert werden. 

(2) Studierende des Bachelorstudiengangs Sustainable Agriculture, die im genannten Studi-

engang bereits vor dem Wintersemester 2023/24 immatrikuliert waren, können das Studium 

nach der Prüfungsordnung vom 28.11.2018 (Amtliche Bekanntmachung 38/2019) bis zum 

28.02.2030 beenden.  

(3) Auf schriftlichen Antrag, der an den Prüfungsausschuss der Fakultät zu richten ist, können 

Studierende, die nach der Prüfungsordnung vom 28.11.2018 (Amtliche Bekanntmachungen 

38/2019) studieren, das Studium nach der vorliegenden Prüfungsordnung fortsetzen. Über die 

Anerkennung erbrachter Studienleistungen entscheidet der Prüfungsausschuss. Nach Außer-

krafttreten der Prüfungsordnung in der Fassung vom 28.11.2018 erfolgt eine Vornahme des 

Wechsels in die vorliegende Prüfungsordnung von Amts wegen. 

 

 

Hinweis: Diese Prüfungsordnung ist in der vorliegenden Fassung am 21.02.2026 in Kraft ge-

treten.  
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Anhang 1 

Englischsprachige Länder 

• Antigua und Barbuda 

• Australien 

• Bahamas 

• Barbados 

• Belize 

• Dominica 

• Grenada 

• Guyana 

• Irland 

• Jamaika 

• Kanada 

• Neuseeland 

• St. Kitts und Nevis 

• St. Lucia 

• St. Vincent und die Grenadinen 

• Trinidad und Tobago 

• Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 

• Vereinigte Staaten von Amerika 
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Anhang 2  

Prüfungs- und idealtypischer Studienverlaufsplan für den Bachelorstudien-

gang Sustainable Agriculture, B. Sc. (Vollzeitstudium) 

Recommended study and examination plan for Sustainable Agriculture, B. Sc, 

full-time 
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Wahlpflichtkatalog 
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Prüfungs- und idealtypischer Studienverlaufsplan für den Bachelorstudien-

gang Sustainable Agriculture, B. Sc. (Teilzeitstudium)  

Recommended study and examination plan for Sustainable Agriculture, B. Sc., 

part-time 
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Wahlpflichtkatalog 


